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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu vom 28.08.2021

Aufgrund von § 1 Nr. 1 und 3 der Dreizehnten Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) vom 05.06.2021, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.08.2021,  macht das 
Landratsamt Oberallgäu bekannt:

1. Die nach die nach § 28a Abs. 3 Satz 13 IfSG bestimmte Zahl an Neu-
infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV2 je 100.000 Einwohnern 
innerhalb von 7-Tagen (7-Tage-Inzidenz) hat im Landkreis Oberallgäu 

3.  Diese Bekanntmachung gilt bis zum Erlass einer abweichenden 
Bekanntmachung nach § 1 Nr. 3 der 13.BayIfSMV, längstens jedoch 
bis zum 10. 09. 2021.

Hinweise zu den hiervon betroffenen Lebensbereichen erhalten Sie 
unter:

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ oder https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php oder www.
oberallgaeu.org 

Sonthofen, 28.08.2021

gez.: Roman Haug, Stv. Landrat 51-290

Sonthofen, den 28. August 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 35 überschritten. Die 
7-Tage-Inzidenz betrug

am 25. 08. 2021 am 26. 08. 2021 am 27. 08. 2021

35,3 39,7 45,4
 
2.  Aufgrund dieser Überschreitungen gelten im Landkreis Oberallgäu ab 

dem 29.08.2021  diejenigen Regelungen der 13. BayIfSMV, die an die 
Voraussetzung geknüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz über 35 liegt.


